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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Mit Schreiben vom 30.05.2018 wurden insgesamt 24 Behörden und sonstige Träger 

öffentlicher Belange zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 06.07.2018 aufgefordert. 

Nach Ablauf der Frist sind insgesamt 12 Stellungnahmen bei der Stadtverwaltung 

eingegangen.  

Hinweis: Aufgrund einer Umstrukturierung im Beteiligungsprozess zur Lärmaktions-

planung erfolgt keine gesonderte Stellungnahme mehr durch die Deutsche Bahn AG. 

Die Belange der Deutschen Bahn AG werden nunmehr durch die Stellungnahme des 

Eisenbahnbundesamtes vertreten. 

 

Inhaltsverzeichnis: 

 

A Äußerungen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
 
A 1 Stadt Monheim am Rhein 
 
A 2 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg  
 
A 3 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autobahnniederlassung Krefeld 
 
A 4 Stadt Köln – Umwelt und Verbraucherschutzamt 
  
A 5 Stadt Köln – Stadtplanungsamt 
 
A 6  Stadt Köln – Amt für Straßen- und Verkehrsentwicklung 
          
A 7 Stadt Burscheid       
 
A 8  Eisenbahnbundesamt 
      
A 9 Rheinisch-Bergischer-Kreis        
       
A 10 Stadt Bergisch Gladbach 
 
A 11 Kreis Mettmann 
 
A 12 Bezirksregierung Köln 
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A 1 Stadt Monheim am Rhein, 13.06.2018 

 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Durch die Planung respektive Ausweisung von ruhigen Gebieten in der Stadt 
Leverkusen sind keine negativen Auswirkungen hinsichtlich einer Entwicklung der 
gewerblichen Bauflächen in der Stadt Monheim am Rhein zu erwarten. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und beachtet.  
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A 2 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg, 
25.06.2018 

 



 Lärmaktionsplan Straßenverkehr, Stufe III                                                                                                                                    Seite 4 

 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die vorgetragenen Informationen werden zur Kenntnis genommen und in den 

Lärmaktionsplan (Kapitel 5.5) aufgenommen. Im Rahmen der Ausbaumaßnahmen A1 / 

A3 im Stadtgebiet Leverkusen sind die einschlägigen Beschlüsse des Rates der Stadt 

Leverkusen vom 18.03.2016 („Bevorzugung einer Tunnellösung zwischen dem 

Autobahnkreuz Leverkusen und der Autobahnbrücke über den Rhein“) sowie vom 

18.12.2017 („ausschließliche Planung von Tunnellösungen als Vorzugsvarianten im 

Bereich der A3“) zu berücksichtigten. 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden in den 
Lärmaktionsplan aufgenommen. 
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A 3 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autobahnniederlassung Krefeld, 05.07.2018 

 

Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die vorgetragenen Informationen werden zur Kenntnis genommen und in den 
Lärmaktionsplan aufgenommen. Der Einbau eines lärmarmen Deckschichtbelages wird 
begrüßt. Grundsätzlich ist für Bereiche, welche einer hohen Lärmbelastung unterliegen, 
ein Lärmschutz über anderweitige Maßnahmen, wie zum Beispiel die Errichtung von 
Lärmschutzwänden zu erreichen. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden in den 
Lärmaktionsplan aufgenommen. 
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A 4 Stadt Köln – Umwelt und Verbraucherschutzamt, 25.06.2018 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Durch die Planung respektive Ausweisung von ruhigen Gebieten in der Stadt 
Leverkusen sind keine negativen Auswirkungen auf die Ruhigen Gebiete der Stadt Köln 
zu erwarten.  
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und beachtet. Keine Änderung des 
Lärmaktionsplans erforderlich. 
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A 5 Stadt Köln – Stadtplanungsamt, 20.07.2018 
 

 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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A 6 Stadt Köln – Amt für Straßen- und Verkehrsentwicklung, 06.07.2018 
 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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A 7 Stadt Burscheid, 26.06.2018 
 
 
 

 

Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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A 8 Eisenbahnbundesamt, 25.07.2018 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Auf die notwendige Überarbeitung / 
Fortschreibung des Lärmsanierungsprogramms im Stadtgebiet der Stadt Leverkusen 
wird hingewiesen (siehe auch: z.d.A.: Rat Nr.4, 22. März 2018). 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden in den 

Lärmaktionsplan aufgenommen.  
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A 9 Rheinisch-Bergischer-Kreis, 04.07.2018 
 

 

Stellungnahme der Verwaltung 
 
- 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis aufgenommen. 
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A 10 Stadt Bergisch Gladbach, 04.07.2018 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stadt Bergisch Gladbach wird im weiteren Verfahren beteiligt.  
Durch die Planung respektive Ausweisung von ruhigen Gebieten in der Stadt 
Leverkusen sind keine negativen Auswirkungen auf die Stadt Bergisch Gladbach zu 
erwarten. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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A 11 Kreis Mettmann, 12.07.2018 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
-  
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
 

Der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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A 12 Bezirksregierung Köln 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
- 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 


